
11-1227 der Beilo.f}cn zu den stenor;rnnhischen Protokollen des Nationalrntcs 
XI. Gesetzgebungsperiode 

5::[1-/ A. B. 
zu 547/J 

An fr n g c'b e an t w 0 r tun g 

des Bundesministers fUr Justiz Dr. K 1 e c a t s k y 

auf die Anfruge der Abgeordneten H aas und Genossen, 

betreffend die Aufhebung von Rechtavorschriften Uber die Pauschalkosten im 

gerichtlichen Strafverfahren durch den Verfassungsgcrichtshof • 
. -.-.-.-.-. 

Die mir am 7. Hiirz 1968 Ubenni ttel te schri ftliche J\.n frage der Abgeord

neten zum Nationalrat Haas und Genossen, Nr. 5iI-7/J, betreffend die Aufhebung 

von Rechtsvorschriften Uber die Pauscha1kosten im gerichtlichen Strafverfah

ren durch den Verfassungsgerichtshof, beehre ich micht wie folgt zu beant-

~vorten : 

Der Verfassungsgerich tshof hat in seinem Erl~cnntnis vom 15. Dezember 

1967, zr. 19/67, festgesteJ.1t, daß § 381 Aba. 1 Z. 1 und Abs. 3 der Stro.f

prozeßordnung 1960 insofern Artikel 18 B. -VG. rd.derspreche, als er eine Er

miichtigung des Gesetzgebers an den Verordnungageber bedeute, niihere Vor

schriften U~er die Pauachalkosten im Strafverfahren zu erlassen, ohne daß 

dac Gesetz selbst Richtlinien fUr diese Regelung vorsehe. Diese formalge

setzliche Delegation sollte im Rahmen einer Strafprozeßreform, an der das 

Bundesministerium fUr Justiz seit längerem arbeitet, durch eine verfassungs

konforme Regelung ersetzt werden. Inzwischen hat jedoch der Vefassungsge

richtshof die Bestir."il11unj';cn aufgehoben und eine Sofortmaßnahme notwendic ge

macht. Das Bundesministerium fUr Justiz hat daher sofort nach Fällung der 

die Pauschalkostenregclunc betreffenden Entscheidung des Verfassungsgerichts

hofes den Entwurf einer sich uuf die Sanierung des § 481 StPO. beschränken

den Strafprozeßnovelle 1968 samt Erläuternden Bemerkun~en erstellt. Dieser 

Entwurf ist D..J:1 13. H~i.rz 1968 o.11en daran i.nteressiertcn stellen zu einer 

allfiilli~cn Stellungnahme Ubcrmittelt worden. Ich gedenke, den Entwurf 

noch im April 1968 dem 11inü,terrut zur Vorlage an das Hohe IIaus zu unter

breiten. 

.-.-.-.-.-. 
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